
 

Merkblatt Konzession 

Beschreibung 

Für die Ausführungen von Installationen bei öffentlichen und privaten Leitungen und deren 
Reparaturen auf Gemeindegebiet bedarf es einer Konzession. Hausanschlussleitungen dürfen nur von 
Personen erstellt oder ausgeführt werden, die über die Konzessionsbewilligung A der 
Wasserversorgung verfügen. Hausinstallationen dürfen demgegenüber von Personen erstellt oder 
ausgeführt werden, die über eine Konzessionsbewilligung A/B/C verfügen. Voraussetzung für die 
Erteilung einer Bewilligung ist der Nachweis einer ausreichenden beruflichen Qualifikation gemäss 
Leitsätzen des SVGW. Diese Anforderungen erfüllt, wer über das eidg. Diplom als 
Haustechnikinstallateur (Meisterprüfung), Haustechnikplaner oder über eine gleichwertige Ausbil- 
dung verfügt. 

Bestimmungen 

Vor Baubeginn muss das Sanitärunternehmen, der Wasserversorgung bekannt gegeben werden. 
Ohne Installationsbewilligung dürfen keine Sanitärinstallationen durchgeführt werden. 
 
Zur Ausführung von Installationsarbeiten werden folgende Bewilligungen erteilt: 
- Bewilligung A: Dauerbewilligung zur Ausführung von öffentlichen und privaten Leitungen. 
- Bewilligung B: Dauerbewilligung zur Ausführung von Hausinstallationen. 
- Bewilligung C: Einzelbewilligung für Hausinstallationen in bestimmten Objekten. 

Neue Bewerber für die Bewilligungen A, B und C haben sich über die im 
Wasserversorgungsreglement in Art. 39 enthaltenen Bedingungen auszuweisen. 

Der Bewilligungsnehmer hat der Wasserversorgung folgende Gebühren zu entrichten: 
- Bewilligung A + B: Behandlungsgebühr CHF 300.00 
- Bewilligung C: Behandlungsgebühr CHF 150.00 
 
 
Folgende Firmen sind im Besitz einer gültigen Installationsbewilligung in 
unserem Versorgungsgebiet (Stand 19.02.2025) 
 
Dickenmann GmbH, 3806 Bönigen   Bewilligung A 
Fischer Haustechnik AG, 3800 Interlaken  Bewilligung A 
Michel Sanitär + Heizung GmbH, 3806 Bönigen  Bewilligung A 
Wyss Installationen GmbH, 3806 Bönigen  Bewilligung A 
BEO Haustechnik AG, 3806 Bönigen   Bewilligung A 
 
Bacher AG, 3600 Thun     Bewilligung B 
Baltherm, 3812 Wilderswil    Bewilligung B 
Feuz Ueli, 3814 Gsteigwiler    Bewilligung B 
Flück Haustechnik AG, 3855 Brienz   Bewilligung B 
Grossniklaus Daniel, 3803 Beatenberg   Bewilligung B 
Huggler Emil, 3800 Interlaken    Bewilligung B 
Memo Energie AG, 3800 Unterseen   Bewilligung B 
PM Service, 3800 Interlaken    Bewilligung B 
Sommer AG, 3815 Gündlischwand   Bewilligung B 
Steiner Albert AG, 3852 Ringgenberg   Bewilligung B 
Schmocker Ruedi, 3803 Beatenberg   Bewilligung B 
Tschiemer & Schenkel AG, 3800 Matten  Bewilligung B 
Zumkehr AG, 3800 Interlaken    Bewilligung B 
Bruno Maurer, Installationen GmbH, Bönigen  Bewilligung B 
U. Hauenstein AG, Steffisburg    Bewilligung B 
Roth Renovationen GmbH, 3800 Matten  Bewilligung B 
GLB, 3645 Gwatt     Bewilligung B 


